
 

 
 
 
Kundeninformation: Keine Insekten als Zutat bei Chiemgaukorn 
 
 
 
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Partner, 
  
seit Januar 2023 sind in der EU neben den bisher zugelassenen Mehlwürmern 
und der Europäischen Wanderheuschrecke zwei weitere Insektenarten 
(Getreideschimmelkäfer und Grille) als Zutaten in Lebensmitteln erlaubt. Wir 
verstehen die Verunsicherung auf Verbraucherseite, können Ihnen aber 
versichern: Alle unsere Produkte waren und sind weiterhin vegan und enthalten 
mit Sicherheit keine Insekten oder Insektenpulver als Zutaten – und das wird 
sich auch künftig nicht ändern.  
Auch alle unsere Zutaten wie Kräuter, Gewürze etc., die wir nicht selbst 
herstellen, enthalten garantiert keine Insekten als Zutat. 
Da die geltende EG-Bio-Verordnung derzeit keine Insekten in Bio-Lebensmitteln 
zulässt, ist die Zugabe von Insekten oder Insektenpulver in Bio-Produkten 
ohnehin verboten.  
Zudem deklarieren wir komplett alle Zutaten unserer Chiemgaukorn-Produkte 
auf dem jeweiligen Etikett. Sie können also sicher sein, dass in Chiemgaukorn-
Produkten tatsächlich nur das enthalten ist, was in der Zutatenliste aufgeführt 
wird.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.  
Mit freundlichen Grüßen  
 

Ihr Team von Chiemgaukorn 


